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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1992

Rechtssatz

Dem Gesetz kann nicht entnommen werden, daß die Säuberungen und die Bestreuung der Gehsteige bei

andauerndem Regen mit Glatteisbildung bzw Schneefall und starkem Wind unterbleiben dürfen, zumal sich diese

Maßnahmen gerade in einer solchen Situation im Interesse eines geordneten Fußgängerverkehrs als besonders

notwendig erweisen.

Schlagworte

Gehsteig, Glatteis, Streupflicht, Unterlassung, andauernder Regen

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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